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Vorwort

Zum 1. August 2013 trat die vorläufige Ausbildungsverordnung für den/die 
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in in Kraft.

Die Ausbildung zum/zur Kfz-Mechtroniker/-in erfolgt nach fünf Schwerpunkten:
1. Personenkraftwagentechnik
2. Nutzfahrzeugtechnik
3. Motorradtechnik
4. System- und Hochvolttechnik
5. Karosserietechnik

Was ist neu bei dem/der Kfz-Mechatroniker/-in?
Ein Schwerpunkt liegt auf dem selbstständigen Planen, Durchführen und Kontrollieren im 
Rahmen einer qualifi zierten berufl ichen Tätigkeit.

Welche Qualifi kationen werden vom Kfz-Mechatroniker/-in verlangt?
1. Bedienen von Fahrzeugen und Systemen
2. Außer Betrieb nehmen und in Betrieb nehmen von fahrzeugtechnischen Systemen
3. Messen und Prüfen an Systemen
4. Durchführen von Service- und Wartungsarbeiten
5. Diagnostizieren von Fehlern und Störungen an Fahrzeugen und Systemen
6. Demontieren, Reparieren und Montieren von Bauteilen, Baugruppen und Systemen
7. Durchführen von Untersuchungen an Fahrzeugen nach rechtlichen Vorgaben
8. Aus-, Um- und Nachrüsten von Fahrzeugen

Integrative Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten:
1. Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht
2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes
3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit
4. Umweltschutz
5. Planen und Vorbereiten von Arbeitsabläufen sowie Kontrollieren und Bewerten von 
    Arbeitsergebnissen
6. Betriebliche und technische Kommunikation
7. Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen

Dipl.-Ing. (FH) Joachim Syha | Technischer Referent | Zentralverband des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes | Bonn

Zentralverband (ZDK)
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3.1 Ausbildungsschwerpunkte
• Bei der Rekrutierung des Nachwuchses kann der Betrieb - je nach seinen  

Bedürfnissen - zwischen fünf Ausbildungsschwerpunkten wählen

Während der Ausbildung ist ein Wechsel des Schwerpunktes möglich!

Motorrad-
technik

Nutzfahr-
zeug-

technik

System-
und

Hochvolt-
technik

Karosserie-
technik

Personen-
kraft-

wagen-
technik
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Was ist neu bei der Gesellenprüfung – Teil 1? 

Da die Ausbildung in den ersten beiden Jahren für alle Schwerpunkte gleich ist, gibt es 
auch eine gemeinsame Prüfung für alle Ausbildungsschwerpunkte.

Teil 1 der Abschluss- oder Ge-
sellenprüfung

Teil 2 der Abschluss- oder Ge-
sellenprüfung

•   In fünf Stunden den Prüfungsbe-
reich „Serviceauftrag“ bearbeiten

•   Darin in zwei Stunden schriftliche 
Aufgaben bearbeiten

•  Zehn Minuten Fachgespräch

35 %

•    Kundenauftrag
   In fünf Stunden drei   
  Arbeitsaufgaben,
   davon zwei im
   jeweiligen Schwerpunkt
   bearbeiten
 •   Innerhalb der 5 Stunden
    20 Minuten Fachgespräch

 Teil 1 (praktisch)

35 %

65 %

•   120 Minuten Kraftfahr-
zeug- und Instandhal-
tungstechnik (10 %) 

•  120 Minuten    
 Diagnosetechnik (10 %)
•   60 Minuten 
  Wirtschafts- und   
 Sozialkunde (10 %)

 Teil 2 - 4 (schriftlich)

30 %

•   Es gibt bei der Gesellenprüfung – Teil 1 beim Serviceauftrag keine inhaltliche Trennung 
zwischen praktischen und schriftlichen Aufgabenstellungen. Die Arbeitsaufgabe (z. B. 
Beleuchtungssystem) wird sowohl praktisch als auch schriftlich erarbeitet. Beide Bewer-
tungen (schriftlich und praktisch) fließen in die Gesamtbeurteilung ein

•   Das zehnminütige Fachgespräch hat einen hohen Stellenwert. Es macht bis zu 15 Prozent 
der Gesamtpunktzahl der Gesellenprüfung – Teil 1 aus

•   Für die schriftlichen Aufgabenstellungen darf in einigen Bundesländern kein Tabellenbuch  
benutzt werden. Die Fragestellungen sind so formuliert, dass sie ohne Tabellenbuch be-
antwortet werden können
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Gesetzliche Grundlagen

Die folgenden Auszüge aus dem Bundesgesetzblatt sind die rechtliche Grundlage der 
Prüfungen. 

(3) Die Auszubildenden haben einen schriftlichen
Ausbildungsnachweis zu führen. Ihnen ist Gelegenheit
zu geben, den schriftlichen Ausbildungsnachweis wäh-
rend der Ausbildungszeit zu führen. Die Ausbildenden
haben den schriftlichen Ausbildungsnachweis regelmä-
ßig durchzusehen.

§ 6

Abschluss- oder Gesellenprüfung

Die Abschluss- oder Gesellenprüfung besteht aus
den beiden zeitlich auseinanderfallenden Teilen 1
und 2. Durch die Abschluss- oder Gesellenprüfung ist
festzustellen, ob der Prüfling die berufliche Handlungs-
fähigkeit erworben hat. In der Abschluss- oder Gesel-
lenprüfung soll der Prüfling nachweisen, dass er die da-
für erforderlichen beruflichen Fertigkeiten beherrscht,
die notwendigen beruflichen Kenntnisse und Fähigkei-
ten besitzt und mit dem im Berufsschulunterricht zu
vermittelnden, für die Berufsausbildung wesentlichen
Lehrstoff vertraut ist. Die Ausbildungsordnung ist zu-
grunde zu legen. Dabei sollen Fertigkeiten, Kenntnisse
und Fähigkeiten, die bereits Gegenstand von Teil 1 der
Abschluss- oder Gesellenprüfung waren, in Teil 2 der
Abschluss- oder Gesellenprüfung nur insoweit einbezo-
gen werden, als es für die Feststellung der Berufsbefä-
higung erforderlich ist.

§ 7

Teil 1 der Abschluss- oder Gesellenprüfung

(1) Teil 1 der Abschluss- oder Gesellenprüfung soll
vor dem Ende des zweiten Ausbildungsjahres stattfin-
den.

(2) Teil 1 der Abschluss- oder Gesellenprüfung er-
streckt sich auf die in der Anlage für die ersten drei
Ausbildungshalbjahre aufgeführten Fertigkeiten, Kennt-
nisse und Fähigkeiten sowie auf den im Berufsschulun-
terricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er für die Be-
rufsausbildung wesentlich ist.

(3) Teil 1 der Abschluss- oder Gesellenprüfung be-
steht aus dem Prüfungsbereich Serviceauftrag.

(4) Für den Prüfungsbereich bestehen folgende Vor-
gaben:

1. Der Prüfling soll nachweisen, dass er in der Lage ist,

a) die Arbeitsschritte zu planen, Daten zu recher-
chieren, Schaltpläne und Funktionen zu analysie-
ren, Arbeitsmittel und Messgeräte auszuwählen,
Messungen durchzuführen, Ergebnisse zu doku-
mentieren,

b) Instandhaltungsvorgaben, insbesondere den Zu-
sammenhang von Technik, Arbeitsorganisation,
Umweltschutz sowie Sicherheit und Gesund-
heitsschutz zu berücksichtigen,

c) fachbezogene Probleme und deren Lösungen
darzustellen, die relevanten fachlichen Hinter-
gründe aufzuzeigen sowie die Vorgehensweise
bei der Durchführung begründen zu können;

2. der Prüfling soll an mindestens einem der nachfol-
genden Systeme

a) Bordnetzsystem,

b) Beleuchtungssystem,

c) Ladestromsystem,

d) Startsystem oder

e) Bremsmechanik

Messungen und Prüfungen durchführen, dabei Feh-
ler, Störungen und deren Ursachen feststellen,
Mess- oder Prüfprotokolle anfertigen sowie eine fahr-
zeugtechnische Baugruppe demontieren, warten,
montieren und eine Dokumentation erstellen;

3. abweichend von Nummer 2 können andere Tätigkei-
ten zugrunde gelegt werden, wenn sie in gleicher
Breite und Tiefe die in Nummer 1 genannten Nach-
weise ermöglichen;

4. der Prüfling soll eine Arbeitsaufgabe, die aus mehre-
ren Teilaufgaben bestehen kann und Kundenaufträ-
gen entspricht, durchführen, ein situatives Fach-
gespräch, das aus mehreren Gesprächsphasen
bestehen kann, führen und Aufgaben schriftlich be-
arbeiten, die sich auf die Arbeitsaufgabe beziehen;

5. die Prüfungszeit für die Arbeitsaufgabe und das si-
tuative Fachgespräch beträgt drei Stunden; inner-
halb dieser Zeit soll das situative Fachgespräch
höchstens zehn Minuten dauern; die Prüfungszeit
für die schriftlichen Aufgabenstellungen beträgt
120 Minuten.

§ 8

Teil 2 der Abschluss- oder Gesellenprüfung

(1) Teil 2 der Abschluss- oder Gesellenprüfung er-
streckt sich auf die in der Anlage aufgeführten Fertig-
keiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie auf den im
Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, so-
weit er für die Berufsausbildung wesentlich ist.

(2) Teil 2 der Abschluss- oder Gesellenprüfung be-
steht aus den Prüfungsbereichen:

1. Kundenauftrag,

2. Kraftfahrzeug- und Instandhaltungstechnik,

3. Diagnosetechnik,

4. Wirtschafts- und Sozialkunde.

(3) Für den Prüfungsbereich Kundenauftrag beste-
hen folgende Vorgaben:

1. Der Prüfling soll nachweisen, dass er in der Lage ist,

a) Arbeitsabläufe selbstständig zu planen, umzuset-
zen und die Ergebnisse zu dokumentieren,

b) Informationssysteme zu nutzen, mit Kunden zu
kommunizieren,

c) Fahrzeuge und Systeme zu bedienen und zu er-
klären,

d) fahrzeugtechnische Systeme außer und in Betrieb
zu nehmen,

e) Systemfunktionen zu überprüfen, Diagnosesys-
teme einzusetzen, Fehler und Störungen zu diag-
nostizieren,

f) Fahrzeuge und deren Systeme instand zu setzen
oder nachzurüsten,

g) Ergebnisse zu dokumentieren, Mess- und Prüf-
protokolle anzufertigen und zu analysieren,

h) Probleme und deren Lösungen darzustellen und
fachliche Hintergründe aufzuzeigen sowie die
Vorgehensweise bei der Durchführung des Kun-
denauftrages zu begründen;
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(3) Die Auszubildenden haben einen schriftlichen
Ausbildungsnachweis zu führen. Ihnen ist Gelegenheit
zu geben, den schriftlichen Ausbildungsnachweis wäh-
rend der Ausbildungszeit zu führen. Die Ausbildenden
haben den schriftlichen Ausbildungsnachweis regelmä-
ßig durchzusehen.

§ 6

Abschluss- oder Gesellenprüfung

Die Abschluss- oder Gesellenprüfung besteht aus
den beiden zeitlich auseinanderfallenden Teilen 1
und 2. Durch die Abschluss- oder Gesellenprüfung ist
festzustellen, ob der Prüfling die berufliche Handlungs-
fähigkeit erworben hat. In der Abschluss- oder Gesel-
lenprüfung soll der Prüfling nachweisen, dass er die da-
für erforderlichen beruflichen Fertigkeiten beherrscht,
die notwendigen beruflichen Kenntnisse und Fähigkei-
ten besitzt und mit dem im Berufsschulunterricht zu
vermittelnden, für die Berufsausbildung wesentlichen
Lehrstoff vertraut ist. Die Ausbildungsordnung ist zu-
grunde zu legen. Dabei sollen Fertigkeiten, Kenntnisse
und Fähigkeiten, die bereits Gegenstand von Teil 1 der
Abschluss- oder Gesellenprüfung waren, in Teil 2 der
Abschluss- oder Gesellenprüfung nur insoweit einbezo-
gen werden, als es für die Feststellung der Berufsbefä-
higung erforderlich ist.

§ 7

Teil 1 der Abschluss- oder Gesellenprüfung

(1) Teil 1 der Abschluss- oder Gesellenprüfung soll
vor dem Ende des zweiten Ausbildungsjahres stattfin-
den.

(2) Teil 1 der Abschluss- oder Gesellenprüfung er-
streckt sich auf die in der Anlage für die ersten drei
Ausbildungshalbjahre aufgeführten Fertigkeiten, Kennt-
nisse und Fähigkeiten sowie auf den im Berufsschulun-
terricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er für die Be-
rufsausbildung wesentlich ist.

(3) Teil 1 der Abschluss- oder Gesellenprüfung be-
steht aus dem Prüfungsbereich Serviceauftrag.

(4) Für den Prüfungsbereich bestehen folgende Vor-
gaben:

1. Der Prüfling soll nachweisen, dass er in der Lage ist,

a) die Arbeitsschritte zu planen, Daten zu recher-
chieren, Schaltpläne und Funktionen zu analysie-
ren, Arbeitsmittel und Messgeräte auszuwählen,
Messungen durchzuführen, Ergebnisse zu doku-
mentieren,

b) Instandhaltungsvorgaben, insbesondere den Zu-
sammenhang von Technik, Arbeitsorganisation,
Umweltschutz sowie Sicherheit und Gesund-
heitsschutz zu berücksichtigen,

c) fachbezogene Probleme und deren Lösungen
darzustellen, die relevanten fachlichen Hinter-
gründe aufzuzeigen sowie die Vorgehensweise
bei der Durchführung begründen zu können;

2. der Prüfling soll an mindestens einem der nachfol-
genden Systeme

a) Bordnetzsystem,

b) Beleuchtungssystem,

c) Ladestromsystem,

d) Startsystem oder

e) Bremsmechanik

Messungen und Prüfungen durchführen, dabei Feh-
ler, Störungen und deren Ursachen feststellen,
Mess- oder Prüfprotokolle anfertigen sowie eine fahr-
zeugtechnische Baugruppe demontieren, warten,
montieren und eine Dokumentation erstellen;

3. abweichend von Nummer 2 können andere Tätigkei-
ten zugrunde gelegt werden, wenn sie in gleicher
Breite und Tiefe die in Nummer 1 genannten Nach-
weise ermöglichen;

4. der Prüfling soll eine Arbeitsaufgabe, die aus mehre-
ren Teilaufgaben bestehen kann und Kundenaufträ-
gen entspricht, durchführen, ein situatives Fach-
gespräch, das aus mehreren Gesprächsphasen
bestehen kann, führen und Aufgaben schriftlich be-
arbeiten, die sich auf die Arbeitsaufgabe beziehen;

5. die Prüfungszeit für die Arbeitsaufgabe und das si-
tuative Fachgespräch beträgt drei Stunden; inner-
halb dieser Zeit soll das situative Fachgespräch
höchstens zehn Minuten dauern; die Prüfungszeit
für die schriftlichen Aufgabenstellungen beträgt
120 Minuten.

§ 8

Teil 2 der Abschluss- oder Gesellenprüfung

(1) Teil 2 der Abschluss- oder Gesellenprüfung er-
streckt sich auf die in der Anlage aufgeführten Fertig-
keiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie auf den im
Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, so-
weit er für die Berufsausbildung wesentlich ist.

(2) Teil 2 der Abschluss- oder Gesellenprüfung be-
steht aus den Prüfungsbereichen:

1. Kundenauftrag,

2. Kraftfahrzeug- und Instandhaltungstechnik,

3. Diagnosetechnik,

4. Wirtschafts- und Sozialkunde.

(3) Für den Prüfungsbereich Kundenauftrag beste-
hen folgende Vorgaben:

1. Der Prüfling soll nachweisen, dass er in der Lage ist,

a) Arbeitsabläufe selbstständig zu planen, umzuset-
zen und die Ergebnisse zu dokumentieren,

b) Informationssysteme zu nutzen, mit Kunden zu
kommunizieren,

c) Fahrzeuge und Systeme zu bedienen und zu er-
klären,

d) fahrzeugtechnische Systeme außer und in Betrieb
zu nehmen,

e) Systemfunktionen zu überprüfen, Diagnosesys-
teme einzusetzen, Fehler und Störungen zu diag-
nostizieren,

f) Fahrzeuge und deren Systeme instand zu setzen
oder nachzurüsten,

g) Ergebnisse zu dokumentieren, Mess- und Prüf-
protokolle anzufertigen und zu analysieren,

h) Probleme und deren Lösungen darzustellen und
fachliche Hintergründe aufzuzeigen sowie die
Vorgehensweise bei der Durchführung des Kun-
denauftrages zu begründen;
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(3) Die Auszubildenden haben einen schriftlichen
Ausbildungsnachweis zu führen. Ihnen ist Gelegenheit
zu geben, den schriftlichen Ausbildungsnachweis wäh-
rend der Ausbildungszeit zu führen. Die Ausbildenden
haben den schriftlichen Ausbildungsnachweis regelmä-
ßig durchzusehen.

§ 6

Abschluss- oder Gesellenprüfung

Die Abschluss- oder Gesellenprüfung besteht aus
den beiden zeitlich auseinanderfallenden Teilen 1
und 2. Durch die Abschluss- oder Gesellenprüfung ist
festzustellen, ob der Prüfling die berufliche Handlungs-
fähigkeit erworben hat. In der Abschluss- oder Gesel-
lenprüfung soll der Prüfling nachweisen, dass er die da-
für erforderlichen beruflichen Fertigkeiten beherrscht,
die notwendigen beruflichen Kenntnisse und Fähigkei-
ten besitzt und mit dem im Berufsschulunterricht zu
vermittelnden, für die Berufsausbildung wesentlichen
Lehrstoff vertraut ist. Die Ausbildungsordnung ist zu-
grunde zu legen. Dabei sollen Fertigkeiten, Kenntnisse
und Fähigkeiten, die bereits Gegenstand von Teil 1 der
Abschluss- oder Gesellenprüfung waren, in Teil 2 der
Abschluss- oder Gesellenprüfung nur insoweit einbezo-
gen werden, als es für die Feststellung der Berufsbefä-
higung erforderlich ist.

§ 7

Teil 1 der Abschluss- oder Gesellenprüfung

(1) Teil 1 der Abschluss- oder Gesellenprüfung soll
vor dem Ende des zweiten Ausbildungsjahres stattfin-
den.

(2) Teil 1 der Abschluss- oder Gesellenprüfung er-
streckt sich auf die in der Anlage für die ersten drei
Ausbildungshalbjahre aufgeführten Fertigkeiten, Kennt-
nisse und Fähigkeiten sowie auf den im Berufsschulun-
terricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er für die Be-
rufsausbildung wesentlich ist.

(3) Teil 1 der Abschluss- oder Gesellenprüfung be-
steht aus dem Prüfungsbereich Serviceauftrag.

(4) Für den Prüfungsbereich bestehen folgende Vor-
gaben:

1. Der Prüfling soll nachweisen, dass er in der Lage ist,

a) die Arbeitsschritte zu planen, Daten zu recher-
chieren, Schaltpläne und Funktionen zu analysie-
ren, Arbeitsmittel und Messgeräte auszuwählen,
Messungen durchzuführen, Ergebnisse zu doku-
mentieren,

b) Instandhaltungsvorgaben, insbesondere den Zu-
sammenhang von Technik, Arbeitsorganisation,
Umweltschutz sowie Sicherheit und Gesund-
heitsschutz zu berücksichtigen,

c) fachbezogene Probleme und deren Lösungen
darzustellen, die relevanten fachlichen Hinter-
gründe aufzuzeigen sowie die Vorgehensweise
bei der Durchführung begründen zu können;

2. der Prüfling soll an mindestens einem der nachfol-
genden Systeme

a) Bordnetzsystem,

b) Beleuchtungssystem,

c) Ladestromsystem,

d) Startsystem oder

e) Bremsmechanik

Messungen und Prüfungen durchführen, dabei Feh-
ler, Störungen und deren Ursachen feststellen,
Mess- oder Prüfprotokolle anfertigen sowie eine fahr-
zeugtechnische Baugruppe demontieren, warten,
montieren und eine Dokumentation erstellen;

3. abweichend von Nummer 2 können andere Tätigkei-
ten zugrunde gelegt werden, wenn sie in gleicher
Breite und Tiefe die in Nummer 1 genannten Nach-
weise ermöglichen;

4. der Prüfling soll eine Arbeitsaufgabe, die aus mehre-
ren Teilaufgaben bestehen kann und Kundenaufträ-
gen entspricht, durchführen, ein situatives Fach-
gespräch, das aus mehreren Gesprächsphasen
bestehen kann, führen und Aufgaben schriftlich be-
arbeiten, die sich auf die Arbeitsaufgabe beziehen;

5. die Prüfungszeit für die Arbeitsaufgabe und das si-
tuative Fachgespräch beträgt drei Stunden; inner-
halb dieser Zeit soll das situative Fachgespräch
höchstens zehn Minuten dauern; die Prüfungszeit
für die schriftlichen Aufgabenstellungen beträgt
120 Minuten.

§ 8

Teil 2 der Abschluss- oder Gesellenprüfung

(1) Teil 2 der Abschluss- oder Gesellenprüfung er-
streckt sich auf die in der Anlage aufgeführten Fertig-
keiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie auf den im
Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, so-
weit er für die Berufsausbildung wesentlich ist.

(2) Teil 2 der Abschluss- oder Gesellenprüfung be-
steht aus den Prüfungsbereichen:

1. Kundenauftrag,

2. Kraftfahrzeug- und Instandhaltungstechnik,

3. Diagnosetechnik,

4. Wirtschafts- und Sozialkunde.

(3) Für den Prüfungsbereich Kundenauftrag beste-
hen folgende Vorgaben:

1. Der Prüfling soll nachweisen, dass er in der Lage ist,

a) Arbeitsabläufe selbstständig zu planen, umzuset-
zen und die Ergebnisse zu dokumentieren,

b) Informationssysteme zu nutzen, mit Kunden zu
kommunizieren,

c) Fahrzeuge und Systeme zu bedienen und zu er-
klären,

d) fahrzeugtechnische Systeme außer und in Betrieb
zu nehmen,

e) Systemfunktionen zu überprüfen, Diagnosesys-
teme einzusetzen, Fehler und Störungen zu diag-
nostizieren,

f) Fahrzeuge und deren Systeme instand zu setzen
oder nachzurüsten,

g) Ergebnisse zu dokumentieren, Mess- und Prüf-
protokolle anzufertigen und zu analysieren,

h) Probleme und deren Lösungen darzustellen und
fachliche Hintergründe aufzuzeigen sowie die
Vorgehensweise bei der Durchführung des Kun-
denauftrages zu begründen;
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(3) Die Auszubildenden haben einen schriftlichen
Ausbildungsnachweis zu führen. Ihnen ist Gelegenheit
zu geben, den schriftlichen Ausbildungsnachweis wäh-
rend der Ausbildungszeit zu führen. Die Ausbildenden
haben den schriftlichen Ausbildungsnachweis regelmä-
ßig durchzusehen.

§ 6

Abschluss- oder Gesellenprüfung

Die Abschluss- oder Gesellenprüfung besteht aus
den beiden zeitlich auseinanderfallenden Teilen 1
und 2. Durch die Abschluss- oder Gesellenprüfung ist
festzustellen, ob der Prüfling die berufliche Handlungs-
fähigkeit erworben hat. In der Abschluss- oder Gesel-
lenprüfung soll der Prüfling nachweisen, dass er die da-
für erforderlichen beruflichen Fertigkeiten beherrscht,
die notwendigen beruflichen Kenntnisse und Fähigkei-
ten besitzt und mit dem im Berufsschulunterricht zu
vermittelnden, für die Berufsausbildung wesentlichen
Lehrstoff vertraut ist. Die Ausbildungsordnung ist zu-
grunde zu legen. Dabei sollen Fertigkeiten, Kenntnisse
und Fähigkeiten, die bereits Gegenstand von Teil 1 der
Abschluss- oder Gesellenprüfung waren, in Teil 2 der
Abschluss- oder Gesellenprüfung nur insoweit einbezo-
gen werden, als es für die Feststellung der Berufsbefä-
higung erforderlich ist.

§ 7

Teil 1 der Abschluss- oder Gesellenprüfung

(1) Teil 1 der Abschluss- oder Gesellenprüfung soll
vor dem Ende des zweiten Ausbildungsjahres stattfin-
den.

(2) Teil 1 der Abschluss- oder Gesellenprüfung er-
streckt sich auf die in der Anlage für die ersten drei
Ausbildungshalbjahre aufgeführten Fertigkeiten, Kennt-
nisse und Fähigkeiten sowie auf den im Berufsschulun-
terricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er für die Be-
rufsausbildung wesentlich ist.

(3) Teil 1 der Abschluss- oder Gesellenprüfung be-
steht aus dem Prüfungsbereich Serviceauftrag.

(4) Für den Prüfungsbereich bestehen folgende Vor-
gaben:

1. Der Prüfling soll nachweisen, dass er in der Lage ist,

a) die Arbeitsschritte zu planen, Daten zu recher-
chieren, Schaltpläne und Funktionen zu analysie-
ren, Arbeitsmittel und Messgeräte auszuwählen,
Messungen durchzuführen, Ergebnisse zu doku-
mentieren,

b) Instandhaltungsvorgaben, insbesondere den Zu-
sammenhang von Technik, Arbeitsorganisation,
Umweltschutz sowie Sicherheit und Gesund-
heitsschutz zu berücksichtigen,

c) fachbezogene Probleme und deren Lösungen
darzustellen, die relevanten fachlichen Hinter-
gründe aufzuzeigen sowie die Vorgehensweise
bei der Durchführung begründen zu können;

2. der Prüfling soll an mindestens einem der nachfol-
genden Systeme

a) Bordnetzsystem,

b) Beleuchtungssystem,

c) Ladestromsystem,

d) Startsystem oder

e) Bremsmechanik

Messungen und Prüfungen durchführen, dabei Feh-
ler, Störungen und deren Ursachen feststellen,
Mess- oder Prüfprotokolle anfertigen sowie eine fahr-
zeugtechnische Baugruppe demontieren, warten,
montieren und eine Dokumentation erstellen;

3. abweichend von Nummer 2 können andere Tätigkei-
ten zugrunde gelegt werden, wenn sie in gleicher
Breite und Tiefe die in Nummer 1 genannten Nach-
weise ermöglichen;

4. der Prüfling soll eine Arbeitsaufgabe, die aus mehre-
ren Teilaufgaben bestehen kann und Kundenaufträ-
gen entspricht, durchführen, ein situatives Fach-
gespräch, das aus mehreren Gesprächsphasen
bestehen kann, führen und Aufgaben schriftlich be-
arbeiten, die sich auf die Arbeitsaufgabe beziehen;

5. die Prüfungszeit für die Arbeitsaufgabe und das si-
tuative Fachgespräch beträgt drei Stunden; inner-
halb dieser Zeit soll das situative Fachgespräch
höchstens zehn Minuten dauern; die Prüfungszeit
für die schriftlichen Aufgabenstellungen beträgt
120 Minuten.

§ 8

Teil 2 der Abschluss- oder Gesellenprüfung

(1) Teil 2 der Abschluss- oder Gesellenprüfung er-
streckt sich auf die in der Anlage aufgeführten Fertig-
keiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie auf den im
Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, so-
weit er für die Berufsausbildung wesentlich ist.

(2) Teil 2 der Abschluss- oder Gesellenprüfung be-
steht aus den Prüfungsbereichen:

1. Kundenauftrag,

2. Kraftfahrzeug- und Instandhaltungstechnik,

3. Diagnosetechnik,

4. Wirtschafts- und Sozialkunde.

(3) Für den Prüfungsbereich Kundenauftrag beste-
hen folgende Vorgaben:

1. Der Prüfling soll nachweisen, dass er in der Lage ist,

a) Arbeitsabläufe selbstständig zu planen, umzuset-
zen und die Ergebnisse zu dokumentieren,

b) Informationssysteme zu nutzen, mit Kunden zu
kommunizieren,

c) Fahrzeuge und Systeme zu bedienen und zu er-
klären,

d) fahrzeugtechnische Systeme außer und in Betrieb
zu nehmen,

e) Systemfunktionen zu überprüfen, Diagnosesys-
teme einzusetzen, Fehler und Störungen zu diag-
nostizieren,

f) Fahrzeuge und deren Systeme instand zu setzen
oder nachzurüsten,

g) Ergebnisse zu dokumentieren, Mess- und Prüf-
protokolle anzufertigen und zu analysieren,

h) Probleme und deren Lösungen darzustellen und
fachliche Hintergründe aufzuzeigen sowie die
Vorgehensweise bei der Durchführung des Kun-
denauftrages zu begründen;
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2. für den Nachweis nach Nummer 1 sind folgende Tä-
tigkeiten zugrunde zu legen:

2.1 Überprüfen von Fahrzeugen oder Fahrzeugsys-
temen nach Herstellervorgaben oder straßen-
verkehrszulassungsrechtlichen Vorschriften;

2.2 Diagnostizieren von Fehlern, Störungen und de-
ren Ursachen an mindestens einem der folgen-
den Systeme:

a) Bremssystem,

b) Fahrwerkssystem,

c) Kraftübertragungssystem,

d) Antriebssystem,

e) Komfortsystem,

f) Sicherheitssystem,

g) Hochvoltsystem oder

h) vernetzte Systeme;

2.3 Instandsetzen von Fahrzeugen oder Fahrzeug-
systemen;

3. andere Tätigkeiten können zugrunde gelegt werden,
wenn sie in gleicher Breite und Tiefe die in Nummer 1
genannten Nachweise ermöglichen;

4. der Prüfling soll drei gleichwertige Arbeitsaufgaben,
die aus mehreren Teilaufgaben bestehen können
und Kundenaufträgen entsprechen, bearbeiten so-
wie hierüber ein situatives Fachgespräch führen,
das aus mehreren Gesprächsphasen bestehen kann;
die Arbeitsaufgaben nach Nummer 2.2 und 2.3 sol-
len sich auf den gewählten Schwerpunkt beziehen;

5. die Prüfungszeit beträgt fünf Stunden; innerhalb die-
ser Zeit soll das situative Fachgespräch in insge-
samt höchstens 20 Minuten durchgeführt werden.

(4) Für den Prüfungsbereich Kraftfahrzeug- und In-
standhaltungstechnik bestehen folgende Vorgaben:

1. Der Prüfling soll nachweisen, dass er in der Lage ist,

a) kraftfahrzeugtechnische Systeme und deren
Funktionen zu beschreiben,

b) Problemanalysen durchzuführen, technologische
und mathematische Sachverhalte zu analysieren,
zu bewerten, Vorgehensweisen und Lösungs-
wege darzustellen,

c) Sicherheits-, Gesundheitsschutz- und Umwelt-
schutzbestimmungen, zulassungsrechtliche Vor-
schriften sowie die Methoden der Instandhaltung
unter Berücksichtigung des Qualitätsmanage-
ments und der Grundsätze der Kundenorientie-
rung anzuwenden und Ergebnisse zu bewerten,

d) für die Instandhaltung erforderliche Ersatzteile,
Werkzeuge, Mess- und Prüfgeräte sowie Werk-
statteinrichtungen und Hilfsmittel unter Beach-
tung von technischen Regeln und Herstelleranga-
ben auszuwählen,

e) Maßnahmen unter Berücksichtigung betrieblicher
Abläufe zu planen,

f) branchenbezogene Software zu nutzen und Da-
ten auszuwerten sowie

g) elektrotechnische Arbeiten an Hochvoltkompo-
nenten unter Anwendung der Sicherheitsvor-
schriften darzustellen;

2. der Prüfling soll Aufgaben, die sich auf Kundenauf-
träge beziehen, schriftlich bearbeiten;

3. die Prüfungszeit beträgt 120 Minuten.

(5) Für den Prüfungsbereich Diagnosetechnik beste-
hen folgende Vorgaben:

1. Der Prüfling soll nachweisen, dass er in der Lage ist,

a) Problemanalysen durchzuführen, technologische
und mathematische Sachverhalte zu analysieren,
zu bewerten, Vorgehensweisen und Lösungs-
wege darzustellen,

b) Informationen aus Funktions-, Schalt- und Ver-
netzungsplänen, branchenbezogener Software
sowie Herstelleranweisungen auszuwerten,

c) Störungen, Fehler und deren Ursachen systema-
tisch einzugrenzen,

d) Ergebnisse der eingesetzten Mess-, Prüf- und Di-
agnosegeräte sowie Kundenhinweise zu nutzen,
auszuwerten und zu bewerten,

e) die Vernetzung von Systemen des Kraftfahrzeu-
ges zu beschreiben und zu analysieren;

2. der Prüfling soll Aufgaben, die sich auf Kundenauf-
träge beziehen, schriftlich bearbeiten;

3. die Prüfungszeit beträgt 120 Minuten.

(6) Für den Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozial-
kunde bestehen folgende Vorgaben:

1. Der Prüfling soll nachweisen, dass er allgemeine
wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammen-
hänge der Berufs- und Arbeitswelt darstellen und
beurteilen kann;

2. der Prüfling soll praxisbezogene Aufgaben schriftlich
bearbeiten;

3. die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten.

§ 9

Gewichtungs- und Bestehensregelungen

(1) Die Prüfungsbereiche sind wie folgt zu gewich-
ten:

1. Serviceauftrag mit 35 Prozent,

2. Kundenauftrag mit 35 Prozent,

3. Kraftfahrzeug- und
Instandhaltungstechnik mit 10 Prozent,

4. Diagnosetechnik mit 10 Prozent,

5. Wirtschafts- und Sozialkunde mit 10 Prozent.

(2) Die Abschluss- oder Gesellenprüfung ist bestan-
den, wenn die Leistungen wie folgt bewertet worden
sind:

1. im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 der Ab-
schlussprüfung mit mindestens „ausreichend“,

2. im Prüfungsbereich Kundenauftrag mit mindestens
„ausreichend“,

3. im Ergebnis von Teil 2 der Abschlussprüfung mit
mindestens „ausreichend“,

4. in mindestens zwei der übrigen Prüfungsbereiche
von Teil 2 der Abschlussprüfung mit mindestens
„ausreichend“ und

5. in keinem Prüfungsbereich von Teil 2 der Abschluss-
prüfung mit „ungenügend“.
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2. für den Nachweis nach Nummer 1 sind folgende Tä-
tigkeiten zugrunde zu legen:

2.1 Überprüfen von Fahrzeugen oder Fahrzeugsys-
temen nach Herstellervorgaben oder straßen-
verkehrszulassungsrechtlichen Vorschriften;

2.2 Diagnostizieren von Fehlern, Störungen und de-
ren Ursachen an mindestens einem der folgen-
den Systeme:

a) Bremssystem,

b) Fahrwerkssystem,

c) Kraftübertragungssystem,

d) Antriebssystem,

e) Komfortsystem,

f) Sicherheitssystem,

g) Hochvoltsystem oder

h) vernetzte Systeme;

2.3 Instandsetzen von Fahrzeugen oder Fahrzeug-
systemen;

3. andere Tätigkeiten können zugrunde gelegt werden,
wenn sie in gleicher Breite und Tiefe die in Nummer 1
genannten Nachweise ermöglichen;

4. der Prüfling soll drei gleichwertige Arbeitsaufgaben,
die aus mehreren Teilaufgaben bestehen können
und Kundenaufträgen entsprechen, bearbeiten so-
wie hierüber ein situatives Fachgespräch führen,
das aus mehreren Gesprächsphasen bestehen kann;
die Arbeitsaufgaben nach Nummer 2.2 und 2.3 sol-
len sich auf den gewählten Schwerpunkt beziehen;

5. die Prüfungszeit beträgt fünf Stunden; innerhalb die-
ser Zeit soll das situative Fachgespräch in insge-
samt höchstens 20 Minuten durchgeführt werden.

(4) Für den Prüfungsbereich Kraftfahrzeug- und In-
standhaltungstechnik bestehen folgende Vorgaben:

1. Der Prüfling soll nachweisen, dass er in der Lage ist,

a) kraftfahrzeugtechnische Systeme und deren
Funktionen zu beschreiben,

b) Problemanalysen durchzuführen, technologische
und mathematische Sachverhalte zu analysieren,
zu bewerten, Vorgehensweisen und Lösungs-
wege darzustellen,

c) Sicherheits-, Gesundheitsschutz- und Umwelt-
schutzbestimmungen, zulassungsrechtliche Vor-
schriften sowie die Methoden der Instandhaltung
unter Berücksichtigung des Qualitätsmanage-
ments und der Grundsätze der Kundenorientie-
rung anzuwenden und Ergebnisse zu bewerten,

d) für die Instandhaltung erforderliche Ersatzteile,
Werkzeuge, Mess- und Prüfgeräte sowie Werk-
statteinrichtungen und Hilfsmittel unter Beach-
tung von technischen Regeln und Herstelleranga-
ben auszuwählen,

e) Maßnahmen unter Berücksichtigung betrieblicher
Abläufe zu planen,

f) branchenbezogene Software zu nutzen und Da-
ten auszuwerten sowie

g) elektrotechnische Arbeiten an Hochvoltkompo-
nenten unter Anwendung der Sicherheitsvor-
schriften darzustellen;

2. der Prüfling soll Aufgaben, die sich auf Kundenauf-
träge beziehen, schriftlich bearbeiten;

3. die Prüfungszeit beträgt 120 Minuten.

(5) Für den Prüfungsbereich Diagnosetechnik beste-
hen folgende Vorgaben:

1. Der Prüfling soll nachweisen, dass er in der Lage ist,

a) Problemanalysen durchzuführen, technologische
und mathematische Sachverhalte zu analysieren,
zu bewerten, Vorgehensweisen und Lösungs-
wege darzustellen,

b) Informationen aus Funktions-, Schalt- und Ver-
netzungsplänen, branchenbezogener Software
sowie Herstelleranweisungen auszuwerten,

c) Störungen, Fehler und deren Ursachen systema-
tisch einzugrenzen,

d) Ergebnisse der eingesetzten Mess-, Prüf- und Di-
agnosegeräte sowie Kundenhinweise zu nutzen,
auszuwerten und zu bewerten,

e) die Vernetzung von Systemen des Kraftfahrzeu-
ges zu beschreiben und zu analysieren;

2. der Prüfling soll Aufgaben, die sich auf Kundenauf-
träge beziehen, schriftlich bearbeiten;

3. die Prüfungszeit beträgt 120 Minuten.

(6) Für den Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozial-
kunde bestehen folgende Vorgaben:

1. Der Prüfling soll nachweisen, dass er allgemeine
wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammen-
hänge der Berufs- und Arbeitswelt darstellen und
beurteilen kann;

2. der Prüfling soll praxisbezogene Aufgaben schriftlich
bearbeiten;

3. die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten.

§ 9

Gewichtungs- und Bestehensregelungen

(1) Die Prüfungsbereiche sind wie folgt zu gewich-
ten:

1. Serviceauftrag mit 35 Prozent,

2. Kundenauftrag mit 35 Prozent,

3. Kraftfahrzeug- und
Instandhaltungstechnik mit 10 Prozent,

4. Diagnosetechnik mit 10 Prozent,

5. Wirtschafts- und Sozialkunde mit 10 Prozent.

(2) Die Abschluss- oder Gesellenprüfung ist bestan-
den, wenn die Leistungen wie folgt bewertet worden
sind:

1. im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 der Ab-
schlussprüfung mit mindestens „ausreichend“,

2. im Prüfungsbereich Kundenauftrag mit mindestens
„ausreichend“,

3. im Ergebnis von Teil 2 der Abschlussprüfung mit
mindestens „ausreichend“,

4. in mindestens zwei der übrigen Prüfungsbereiche
von Teil 2 der Abschlussprüfung mit mindestens
„ausreichend“ und

5. in keinem Prüfungsbereich von Teil 2 der Abschluss-
prüfung mit „ungenügend“.
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2. für den Nachweis nach Nummer 1 sind folgende Tä-
tigkeiten zugrunde zu legen:

2.1 Überprüfen von Fahrzeugen oder Fahrzeugsys-
temen nach Herstellervorgaben oder straßen-
verkehrszulassungsrechtlichen Vorschriften;

2.2 Diagnostizieren von Fehlern, Störungen und de-
ren Ursachen an mindestens einem der folgen-
den Systeme:

a) Bremssystem,

b) Fahrwerkssystem,

c) Kraftübertragungssystem,

d) Antriebssystem,

e) Komfortsystem,

f) Sicherheitssystem,

g) Hochvoltsystem oder

h) vernetzte Systeme;

2.3 Instandsetzen von Fahrzeugen oder Fahrzeug-
systemen;

3. andere Tätigkeiten können zugrunde gelegt werden,
wenn sie in gleicher Breite und Tiefe die in Nummer 1
genannten Nachweise ermöglichen;

4. der Prüfling soll drei gleichwertige Arbeitsaufgaben,
die aus mehreren Teilaufgaben bestehen können
und Kundenaufträgen entsprechen, bearbeiten so-
wie hierüber ein situatives Fachgespräch führen,
das aus mehreren Gesprächsphasen bestehen kann;
die Arbeitsaufgaben nach Nummer 2.2 und 2.3 sol-
len sich auf den gewählten Schwerpunkt beziehen;

5. die Prüfungszeit beträgt fünf Stunden; innerhalb die-
ser Zeit soll das situative Fachgespräch in insge-
samt höchstens 20 Minuten durchgeführt werden.

(4) Für den Prüfungsbereich Kraftfahrzeug- und In-
standhaltungstechnik bestehen folgende Vorgaben:

1. Der Prüfling soll nachweisen, dass er in der Lage ist,

a) kraftfahrzeugtechnische Systeme und deren
Funktionen zu beschreiben,

b) Problemanalysen durchzuführen, technologische
und mathematische Sachverhalte zu analysieren,
zu bewerten, Vorgehensweisen und Lösungs-
wege darzustellen,

c) Sicherheits-, Gesundheitsschutz- und Umwelt-
schutzbestimmungen, zulassungsrechtliche Vor-
schriften sowie die Methoden der Instandhaltung
unter Berücksichtigung des Qualitätsmanage-
ments und der Grundsätze der Kundenorientie-
rung anzuwenden und Ergebnisse zu bewerten,

d) für die Instandhaltung erforderliche Ersatzteile,
Werkzeuge, Mess- und Prüfgeräte sowie Werk-
statteinrichtungen und Hilfsmittel unter Beach-
tung von technischen Regeln und Herstelleranga-
ben auszuwählen,

e) Maßnahmen unter Berücksichtigung betrieblicher
Abläufe zu planen,

f) branchenbezogene Software zu nutzen und Da-
ten auszuwerten sowie

g) elektrotechnische Arbeiten an Hochvoltkompo-
nenten unter Anwendung der Sicherheitsvor-
schriften darzustellen;

2. der Prüfling soll Aufgaben, die sich auf Kundenauf-
träge beziehen, schriftlich bearbeiten;

3. die Prüfungszeit beträgt 120 Minuten.

(5) Für den Prüfungsbereich Diagnosetechnik beste-
hen folgende Vorgaben:

1. Der Prüfling soll nachweisen, dass er in der Lage ist,

a) Problemanalysen durchzuführen, technologische
und mathematische Sachverhalte zu analysieren,
zu bewerten, Vorgehensweisen und Lösungs-
wege darzustellen,

b) Informationen aus Funktions-, Schalt- und Ver-
netzungsplänen, branchenbezogener Software
sowie Herstelleranweisungen auszuwerten,

c) Störungen, Fehler und deren Ursachen systema-
tisch einzugrenzen,

d) Ergebnisse der eingesetzten Mess-, Prüf- und Di-
agnosegeräte sowie Kundenhinweise zu nutzen,
auszuwerten und zu bewerten,

e) die Vernetzung von Systemen des Kraftfahrzeu-
ges zu beschreiben und zu analysieren;

2. der Prüfling soll Aufgaben, die sich auf Kundenauf-
träge beziehen, schriftlich bearbeiten;

3. die Prüfungszeit beträgt 120 Minuten.

(6) Für den Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozial-
kunde bestehen folgende Vorgaben:

1. Der Prüfling soll nachweisen, dass er allgemeine
wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammen-
hänge der Berufs- und Arbeitswelt darstellen und
beurteilen kann;

2. der Prüfling soll praxisbezogene Aufgaben schriftlich
bearbeiten;

3. die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten.

§ 9

Gewichtungs- und Bestehensregelungen

(1) Die Prüfungsbereiche sind wie folgt zu gewich-
ten:

1. Serviceauftrag mit 35 Prozent,

2. Kundenauftrag mit 35 Prozent,

3. Kraftfahrzeug- und
Instandhaltungstechnik mit 10 Prozent,

4. Diagnosetechnik mit 10 Prozent,

5. Wirtschafts- und Sozialkunde mit 10 Prozent.

(2) Die Abschluss- oder Gesellenprüfung ist bestan-
den, wenn die Leistungen wie folgt bewertet worden
sind:

1. im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 der Ab-
schlussprüfung mit mindestens „ausreichend“,

2. im Prüfungsbereich Kundenauftrag mit mindestens
„ausreichend“,

3. im Ergebnis von Teil 2 der Abschlussprüfung mit
mindestens „ausreichend“,

4. in mindestens zwei der übrigen Prüfungsbereiche
von Teil 2 der Abschlussprüfung mit mindestens
„ausreichend“ und

5. in keinem Prüfungsbereich von Teil 2 der Abschluss-
prüfung mit „ungenügend“.

1580 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil I Nr. 29, ausgegeben zu Bonn am 20. Juni 20131580 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil I Nr. 29, ausgegeben zu Bonn am 20. Juni 20131580 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil I Nr. 29, ausgegeben zu Bonn am 20. Juni 20131580 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil I Nr. 29, ausgegeben zu Bonn am 20. Juni 2013
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Umfang der Prüfung

Prüfungsbereich: Serviceauftrag 

•  In fünf Stunden eine Arbeitsaufgabe, die aus mehreren Teilaufgaben bestehen kann und 
Kundenaufträgen entspricht bearbeiten

•  Darin in zwei Stunden schriftliche Aufgaben bearbeiten
•  Darin zehn Minuten Fachgespräch führen

1. Arbeitsaufgabe
Der Prüfling soll an mindestens einem der nachfolgenden Systeme Messungen und Prü-
fungen durchführen, dabei Fehler, Störungen und deren Ursachen feststellen, Mess- oder 
Prüfprotokolle anfertigen sowie eine fahrzeugtechnische Baugruppe demontieren, warten, 
montieren und eine Dokumentation erstellen:

1. Bordnetzsystem
2. Beleuchtungssystem
3. Ladestromsystem
4. Startsystem
5. Bremsmechanik 

2. Fachgespräch
Durch das Fachgespräch soll der Prüfling zeigen, dass er  fachbezogene Probleme und 
deren Lösungen darstellen, die für die Arbeitsaufgabe relevanten fachlichen Hintergründe 
aufzeigen sowie die Vorgehensweise bei der Durchführung begründen kann.

Beurteilung
Die Beurteilung des Fachgesprächs bzw. der Fachgespräche hat anhand objektiv nachvoll-
ziehbarer Bewertungskriterien zu erfolgen. 

Durchführung
• Die Arbeitsaufgabe muss vor der Durchführung des Fachgesprächs fertiggestellt sein
• Das Fachgespräch sollte bereits bei der Anfertigung der Arbeitsaufgabe vorbereitet werden 
• Beobachtungen und Erkenntnisse können Gegenstand der Fragestellung sein
• Fragen, die in keinem Zusammenhang mit der Arbeitsaufgabe stehen, sind unzulässig
• Der Prüfling wird deutlich darauf hingewiesen, wann das Fachgespräch beginnt und endet
•  Der Prüfungsausschuss entscheidet, ob er das Fachgespräch an verschiedenen Ar-

beitsaufgaben, die der Prüfling absolviert hat, durchführt oder nur an einer. Findet das 
Fachgespräch an mehreren Arbeitsaufgaben statt, so wird die Gesamtnote aus den Teil-
ergebnissen gebildet

Seite 001-016.indd   7 10.03.2016   07:28:18
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Was wird geprüft? 

Die Prüfung erstreckt sich auf die schulischen Lernfelder 1 bis 6 und den Teil der prakti-
schen Ausbildung der ersten drei Halbjahre.

Schulischer Teil
Die Vorgabe erfolgt durch den KMK-Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf 
Kraftfahrzeugmechatroniker/Kraftfahrzeugmechatronikerin. 
Dieser Rahmenlehrplan ist von allen Bundesländern übernommen worden.

Die Lernfelder 1 bis 6 decken die Kompetenzanforderungen der Gesellenprüfung – Teil 1 ab

Übersicht über die Lernfelder 1 bis 6
1 . Fahrzeuge und Systeme nach Vorgaben warten und inspizieren
2.  Einfache Baugruppen und Systeme prüfen, demontieren, austauschen und montieren
3.  Funktionsstörungen identifizieren und beseitigen
4.  Umrüstarbeiten nach Kundenwünschen durchführen
5.  Inspektionen und Zusatzarbeiten durchführen
6 . Funktionsstörungen an Bordnetz-, Ladestrom- und Startsystemen diagnostizieren
     und beheben

Praktischer Teil
Die Vorgabe erfolgt durch den Ausbildungsrahmenplan des Bundes (erlassen
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie oder dem sonst zuständigen Fach-
ministerium im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung).

Anlage
(zu § 4 Absatz 1)

Ausbildungsrahmenplan
für die Berufsausbildung zum Kraftfahrzeugmechatroniker und zur Kraftfahrzeugmechatronikerin

A b s c h n i t t A : B e r u f s p r o f i l g e b e n d e F e r t i g k e i t e n , K e n n t n i s s e u n d F ä h i g k e i t e n

Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 18.
Monat

19. bis 42.
Monat

1 2 3 4

1 Bedienen von Fahrzeugen
und Systemen
(§ 4 Absatz 3 Nummer 1)

a) Vorschriften und Hinweise zur Sicherheit und zur Be-
dienung beachten und anwenden

b) Bedienungsanleitungen anwenden und erklären

c) Bedienelemente von Fahrzeugen, Betriebseinrichtun-
gen und Systemen sowie deren Schutzeinrichtungen
handhaben

d) Menüfunktionen anwenden und Informations-, Kom-
munikations-, Komfort- und Sicherheitssysteme be-
dienen

5

2 Außer Betrieb nehmen und
in Betrieb nehmen von fahr-
zeugtechnischen Systemen
(§ 4 Absatz 3 Nummer 2)

a) herstellerspezifische Vorgaben, Sicherheitsvorschrif-
ten und Schutzmaßnahmen, insbesondere Normen
und Vorschriften für das elektrotechnische Arbeiten
an Hochvoltfahrzeugen sowie Unfallverhütungsvor-
schriften und Regeln der Technik, anwenden

b) erhöhtes Gefährdungspotenzial an Fahrzeugen er-
kennen

c) Sicherheitsvorgaben für Hochvoltsysteme beachten
und Arbeitsbereich sichern

d) Systeme nach Arbeitsanweisung spannungsfrei
schalten, gegen Wiedereinschalten sichern, Span-
nungsfreiheit feststellen

e) Funktionen überprüfen und Ergebnisse dokumentieren

f) elektrotechnische Gefahren beurteilen und analysieren

3

g) fahrzeugtechnische Systeme in arbeitssicheren War-
tungs- und Reparaturzustand versetzen, insbeson-
dere deren explosionsgefährliche Stoffe, Treibstoffe,
Gase, Flüssigkeiten sowie elektrische Spannungen
beachten

2

3 Messen und Prüfen an
Systemen
(§ 4 Absatz 3 Nummer 3)

a) Solldaten ermitteln, Messverfahren und Messgeräte
auswählen

b) Schutzmaßnahmen gegen elektrische Körperdurch-
strömung und Störlichtbögen anwenden

c) Messwerte erfassen und mit Solldaten vergleichen,
insbesondere elektrische sowie elektronische Größen
und Signale an Bauteilen, Baugruppen und Systemen
messen, prüfen und beurteilen

d) elektrische Verbindungen, Leitungen und Leitungsan-
schlüsse auf mechanische Schäden sichtprüfen

e) Funktion elektrischer Bauteile, Leitungen und Siche-
rungen prüfen

f) Messzeuge zum Messen und Prüfen von Längen,
Winkeln und Flächen auswählen und anwenden

5

1582 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil I Nr. 29, ausgegeben zu Bonn am 20. Juni 20131582 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil I Nr. 29, ausgegeben zu Bonn am 20. Juni 20131582 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil I Nr. 29, ausgegeben zu Bonn am 20. Juni 20131582 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil I Nr. 29, ausgegeben zu Bonn am 20. Juni 2013

Durch die überbetriebliche Ausbildung, deren Lehrgangsinhalte bundesweit einheitlich 
festgelegt sind, erfolgt ebenfalls eine praktische Ausbildung, die die Inhalte der praktischen 
Aufgabenstellungen abdecken sollte.

Seite 001-016.indd   8 10.03.2016   07:28:18
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Rechtsfragen zur praktischen Umsetzung der Prüfung

Auszüge aus dem Merkblatt des Zentralverbands des deutschen Handwerks (ZDH):

Die Gesellenprüfung wird bei dieser Prüfungsform in zwei zeitlich auseinanderfallende 
Prüfungsteile (Teil 1 und 2) gegliedert: 
Die Leistungen der Zwischenprüfung in dem jeweiligen Ausbildungsberuf werden als Teil 
1 bewertet, während die Gesellenprüfung nach den Bestimmungen der jeweiligen Ausbil-
dungsordnung als Teil 2 der Prüfung gilt. 
Aus den Bewertungsergebnissen der Teile 1 und 2 wird nach bestimmten Gewichtungsregeln 
das Gesamtergebnis der Prüfung gebildet.

Für die Durchführung der Prüfungen gilt im Folgendes:

Teil 1 der Prüfung ist ein rechtlich unselbstständiger Teil der Gesellenprüfung.
Er kann daher nicht selbstständig angefochten werden. 
Es besteht keine Möglichkeit für eine eigenständige Wiederholung von Teil 1 vor Ablegen 
des Teils 2 im Falle mangelhafter oder ungenügender Leistungen in der Zwischenprüfung.

Folgen der Nichtteilnahme an der Zwischenprüfung

Entschuldigte Nichtteilnahme
Fehlt der Auszubildende aus einem ordnungsgemäß nachgewiesenen wichtigen Grund bei  
der Zwischenprüfung, muss die Kammer bzw. die Innung eine Möglichkeit zur Nachholung  
des versäumten Prüfungstermins anbieten. Die geforderte Prüfungsleistung ist noch nicht  
erbracht worden und muss daher in einem Ersatztermin nachgeholt werden. Es ist davon  
auszugehen, dass dem Prüfling bis zum Termin der Gesellenprüfung ein Ersatztermin ange-
boten werden kann. Falls dies nicht gelingt oder der Prüfungsteilnehmer erneut entschuldigt 
fehlt, müssen die Teile 1 und 2 zeitlich zusammengefasst durchgeführt werden. Die Summe 
der Prüfungshöchstzeiten für Teil 1 und 2 darf in diesem Fall dabei nicht überschritten werden.

Unentschuldigte Nichtteilnahme
Die Teilnahme an der Zwischenprüfung ist Zulassungsvoraussetzung für die Gesellenprü-
fung. Nimmt der Auszubildende an der Zwischenprüfung ohne Nachweis eines wichtigen 
Grundes nicht teil, droht ihm als rechtliche Konsequenz die Nichtzulassung zur Gesellenprü-
fung. Der Kammer bzw. der Innung kommt als Prüfungsbehörde die Fürsorgepflicht zu, auf 
die Konsequenz der unentschuldigten Nichtteilnahme an der Zwischenprüfung im Vorfeld 
derselben hinzuweisen. Fehlt ein Prüfungsteilnehmer dennoch unentschuldigt, ist er auf 
mögliche Nachholtermine zu verweisen.

Täuschungen und Ordnungsverstöße bei der Zwischenprüfung
Für die bewertungsrechtlichen Konsequenzen von Täuschungen und Ordnungsverstößen 
bei der Zwischenprüfung gilt die Regelung der Gesellenprüfungsordnung entsprechend: 
Nach der vom DHKT empfohlenen Mustergesellenprüfungsordnung ist die von einer Täu-
schungshandlung betroffene Prüfungsleistung mit „ungenügend“ zu bewerten. Teil 1 würde 
somit mit „0 Punkten“ in das Ergebnis der Gesellenprüfung einfließen.

Seite 001-016.indd   9 10.03.2016   07:28:18
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Wiederholung des Teils 1 bei nicht ausreichenden Leistungen

Da für Teil 1 der Gesellenprüfung keine Mindestbestehensregelung erlassen wurde, ist eine 
Wiederholung von Teil 1 vor Ablegen des zweiten Prüfungsteils auch bei mangelhaften 
oder ungenügenden Leistungen ausgeschlossen. 
Das Bestehen der Gesamtprüfung kann erst nach Abschluss der Gesamtprüfung festge-
stellt werden, sodass vor diesem Zeitpunkt auch keine Wiederholungsmöglichkeit für Teil 1 
bestehen kann.

Durchführung der mündlichen Ergänzungsprüfung
Die Bestehensregelung besagt, dass eine mündliche Ergänzungsprüfung in den schriftlich 
durchzuführenden Prüfungsbereichen stattfindet,
„wenn diese für das Bestehen der Prüfung den Ausschlag geben kann“.

Wiederholungsprüfung im Falle des Nichtbestehens
Ergibt sich aus dem Gesamtergebniss der Prüfung, dass diese nicht bestan-
den wurde, hat der Prüfungsteilnehmer Anspruch auf Wiederholung der Prüfung.  
Bei der Wiederholungsprüfung ist der Prüfling gemäß der jeweiligen Gesellenprüfungsord-
nung gegebenenfalls von mit mindestens „ausreichend“ bewerteten Prüfungsleistungen 
zu befreien. Befreiungen können dazu führen, dass nur der erste oder zweite Prüfungsteil, 
bzw. einzelne Prüfungsleistungen der Gesellenprüfung zu wiederholen sind. Unteilbare 
Prüfungsleistungen (z. B. eine Arbeitsprobe und ein darauf bezogenes Fachgespräch) 
müssen in jedem Fall zusammen wiederholt werden.

»Prüfungsvorbereiter Praktische Prüfung 1 + 2«

Ergänzend zu diesem »Prüfungsvorbereiter« gibt es noch einen praktischen Prüfungs-
vorbereiter. »Prüfungsvorbereiter Praktische Prüfung 1 + 2« unterstützt die Ausbilder in 
den Bildungsstätten der Kfz-Innungen und in den Ausbildungsbetrieben mit Infos über 
die gesetzlichen Grundlagen zur Prüfungsdurchführung, beantwortet Fragen zur 
Rechtssicherheit und gibt Informationen zum genauen Ablauf 
der Prüfung.
Gleichzeitig ist der »Prüfungsvorbereiter Praktische Prüfung Teil 1 + Teil 2« auch ein idea-
les Lernbuch für alle Auszubildenden. Neben einem ausführlichen Arbeitsteil mit prakti-
schen Aufgabenstellungen werden wichtige Fragen beantwortet: 

• Wie ist der Aufbau und Umfang der praktischen Prüfung? 
• Was ist ein situatives Fachgespräch? 
• Welche Bedeutung hat die schriftliche Aufgabenstellung für die Fertigkeitsprüfung? 
• Wie ist der zeitliche Ablauf der Prüfung?
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Zeitlicher Umfang der Prüfung Teil 1 (Serviceauftrag)
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20

Teilaufgabe 1    Nachrüstung Beleuchtungssystem 

Teilaufgabe 2     Inspektion Bremsmechanik

01

S
10. Wie verändert sich die Anzeige des Spannungsmessers, 
 wenn der Schalter S geöffnet wird?

Der Spannungsmesser zeigt die halbe Batteriespannung an
Der angezeigte Wert verändert sich nicht
Der Spannungsmesser zeigt die Batteriespannung an
Der Spannungsmesser zeigt 0 V an

10 Ω

10 Ω

10 Ω

E-CR 168 GOLF IV WVWZZZ1JZB027119 23.09.1999 74940

   B

Tagfahrlicht nachrüsten! Kunden beraten!

Arbeitsauftrag

Die Anlagen finden Sie nach den Fragen.

AEH  

Eine offizielle Untersuchung der BAST (Bundesanstalt für Straßenwesen) ergab, dass Tagfahrlicht bis 
zu 90 % weniger Mehrverbrauch an Kraftstoff bedeutet, als eingeschaltetes Abblendlicht. Geldwerte 
Fakten, zu denen noch einmal das gleiche Einsparungspotenzial hinsichtlich der CO2 Emission 
hinzukommt. 
Kurzum: HELLA Tagfahrlicht ist nicht nur sicherer, sondern auch noch günstiger und umweltfreundli-
cher, als herkömmliches Abblendlicht. Rechnet man noch die extreme Langlebigkeit von LEDs hinzu, 
gibt es eigentlich keine Zweifel mehr - HELLA Tagfahrleuchten sind technisch sowie wirtschaftlich die 
optimale Empfehlung.

Kostenvorteile

Sparen Sie bis zu 90 % Kraftstoff gegenüber Abblendlicht

Dieser »Prüfungsvorbereiter« soll Ihnen eine Hilfe zur Vorbereitung auf den ersten Teil der 
Gesellenprüfung sein und Ihnen ein Bild Ihres derzeitigen Wissensstandes geben.

Aufbau des Prüfungsvorbereiters

Dieser Band ist in zwei Teile gegliedert. Teil A ist der Arbeitsteil und enthält drei komplette 
Serviceaufträge mit je zwei Teilaufgaben.

01 = 1. Serviceauftrag

02 = 2. Serviceauftrag

03 = 3. Serviceauftrag

S = Schriftlich
Nr. der 

Teilaufgabe 
Bennenung 

der Teilaufgabe

Beispiel:

Teilaufgabe 1 des 
Serviceauftrags

• Als Teilaufgabe wurde für 
den Prüfungsvorbereiter 
gewählt: „Nachrüstung Be-
leuchtungssystem“
• Es sind Aufgaben der 
schriftlichen Aufgabenstel-
lung
• Es handelt sich um den 
ersten von drei kompletten 
Serviceaufträgen

Seite 001-016.indd   12 10.03.2016   07:28:18



13

V
O

R
W

O
R

T

23

Teilaufgabe 1    Nachrüstung Beleuchtungssystem 

Teilaufgabe 2     Inspektion Bremsmechanik

01

S
  Sie bekommen vom Hersteller (in diesem Fall Hella) eine Anleitung für den 

elektrischen Anschluss.
 Zusätzlich steht Ihnen der Stromlaufplan für das Fahrzeug zur Verfügung. 

16.  Im Schaltplan (schriftliche Anlagen) ist die Bezeichnung T17/10 im Strompfad 153 
zu finden. Welche Bedeutung hat diese Bezeichnung? (2 P)

 Taster 17 zum Einschalten der Standlichtleuchte über Kl. 58.
 Sicherung 17 mit einem Nennstrom von 16 A
 Es ist der 10. Pin einer 17fachen Steckverbindung.
 Es ist eine Nummerierung der Leitung zum schnelleren Finden im Stromlaufplan

 17. Im Strompfad 144 ist ein Rechteck mit der Nummer 9 zu finden. 
 Welche Bedeutung hat diese Bezeichnung? (2 P)

 Das dort angeschlossene Bauteil hat die laufende Nummer 9.
 Die Leitung wird im Strompfad 9 fortgesetzt.
 Die 9 steht für die zulässige Stromstärke durch diese Leitung.
 Es ist ein offenenes Leitungsende, das bei diesem Fahrzeug keine Verwednung findet.

 

18. Welche Aufgabe hat die Sicherung S236? (2 P)

 Sie schützt die Leitungen vor einem unzulässig hohen Strom.
 Sie schützt die Nebelschlussleuchten vor einem zu hohen Strom.
 Sie schützt Lampe, die durch E1 geschaltet werden, vor einer zu hohen Spannung
 Sie dient als Vorwiderstand für Lampen L9.

19. In welchem Strompfad des genannten Kundenfahrzeuges befindet sich  das linke 
vordere Begrenzungslicht (Standlicht)? (3 P)

 Im Strompfad 84
 
20. In welcher Schalterstellung des Zündanlassschalters liegt an der Kl. 75X im 

Strompfad keine Spannung an? (4 P)

In der Stellung 0 („Aus“) und der Stellung 2 („Starten“) liegt keine Spannung an. 

 
21. Welche Aufgabe hat das Relais J59 während des Startvorganges? (4 P)

Während des Startvorganges werden durch das Relais J59 

(Entlastunsgrelais für X-Kontakt) Verbraucher abgeschaltet, die eine hohe 

Stromaufnahme haben, aber nicht zum Starten des Fahrzeugs benötigt werden, 

z. B. Scheibenwischer, Fahrlicht, Heizbare Heckscheibe, Frischluftgebläse usw.
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21. Welche Aufgabe hat das Relais J59 während des Startvorganges? (4 P)

Während des Startvorganges werden durch das Relais J59 

(Entlastunsgrelais für X-Kontakt) Verbraucher abgeschaltet, die eine hohe 

Stromaufnahme haben, aber nicht zum Starten des Fahrzeugs benötigt werden, 

z. B. Scheibenwischer, Fahrlicht, Heizbare Heckscheibe, Frischluftgebläse usw.
 

Aufbau des Prüfungsvorbereiters

• Jede Teilaufgabe besteht 
aus zehn programmierten 
Fragen, die pro Antwort 
mit zwei Punkten bewertet 
werden
• In diese Beispiel sind 20 
Punkte zu erreichen

• Jede Teilaufgabe besteht 
aus 10 bis 15 offenen Fragen 
zum Systems, die pro Ant-
wort mit unterschiedlicher 
Punktzahl bewertet werden
• Jede Arbeitsaufgabe be-
inhaltet eine Mathemati-
kaufgabe
• In diesem Beispiel sind  
80 Punkte zu erreichen

Bei offenen Fragen ist die 
mögliche Teilpunktzahl 

angegeben.

Bei den programmierten 
Fragen ist immer nur eine 

Antwort richtig.
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126 

Messen, Prüfen und Diagnostizieren   Startsystem
Warten und Prüfen
Demontieren und Montieren

01

S
  Sie bekommen vom Hersteller (in diesem Fall Hella) eine Anleitung für den 

elektrischen Anschluss.
 Zusätzlich steht Ihnen der Stromlaufplan für das Fahrzeug zur Verfügung. 

16.  Im Schaltplan (schriftliche Anlagen) ist die Bezeichnung T17/10 im Strompfad 153 
zu finden. Welche Bedeutung hat diese Bezeichnung? (2 P)

 Taster 17 zum Einschalten der Standlichtleuchte über Kl. 58.
 Sicherung 17 mit einem Nennstrom von 16 A
 Es ist der 10. Pin einer 17fachen Steckverbindung.
 Es ist eine Nummerierung der Leitung zum schnelleren Finden im Stromlaufplan

 17. Im Strompfad 144 ist ein Rechteck mit der Nummer 9 zu finden. 
 Welche Bedeutung hat diese Bezeichnung? (2 P)

 Das dort angeschlossene Bauteil hat die laufende Nummer 9.
 Die Leitung wird im Strompfad 9 fortgesetzt.
 Die 9 steht für die zulässige Stromstärke durch diese Leitung.
 Es ist ein offenenes Leitungsende, das bei diesem Fahrzeug keine Verwednung findet.

 

18. Welche Aufgabe hat die Sicherung S236? (2 P)

 Sie schützt die Leitungen vor einem unzulässig hohen Strom.
 Sie schützt die Nebelschlussleuchten vor einem zu hohen Strom.
 Sie schützt Lampe, die durch E1 geschaltet werden, vor einer zu hohen Spannung
 Sie dient als Vorwiderstand für Lampen L9.

19. In welchem Strompfad des genannten Kundenfahrzeuges befindet sich  das linke 
vordere Begrenzungslicht (Standlicht)? (3 P)

 Im Strompfad 84
 
20. In welcher Schalterstellung des Zündanlassschalters liegt an der Kl. 75X im 

Strompfad keine Spannung an? (4 P)

In der Stellung 0 („Aus“) und der Stellung 2 („Starten“) liegt keine Spannung an. 

 
21. Welche Aufgabe hat das Relais J59 während des Startvorganges? (4 P)

Während des Startvorganges werden durch das Relais J59 

(Entlastunsgrelais für X-Kontakt) Verbraucher abgeschaltet, die eine hohe 

Stromaufnahme haben, aber nicht zum Starten des Fahrzeugs benötigt werden, 

z. B. Scheibenwischer, Fahrlicht, Heizbare Heckscheibe, Frischluftgebläse usw.
 

Aufbau des Lösungsteils

Teil B ist der Lösungsteil. Die Gliederung des Lösungsteils entspricht der des Arbeitsteils. 
Im Seitenkopf ist zusätzlich ein Hinweis eingeblendet:

Lösung

Die richtige 
Antwort ist 

markiert.

Bei offenen 
Fragen sind 

mögliche 
Lösungen 

angegeben.
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Serviceauftrag 3  Arbeitsaufgabe 2: Inspektion

Arbeitsaufgabe 2 

Punkte    Note

0 - 29  6

30 - 49  5

50 - 66 4

67 - 80  3

81 - 91  2

92 -100  1

Eigene:

Notenspiegel

Punktzahlen  Maximal Erreicht

Aufgabe 1 2 

Aufgabe 2 2 

Aufgabe 3 2 

Aufgabe 4 2 

Aufgabe 5 2 

Aufgabe 6 2 

Aufgabe 7 2 

Aufgabe 8 2 

Aufgabe 9 2 

Aufgabe 10 2 

Aufgabe 11 6 

Aufgabe 12 2 

Aufgabe 13 2 

Aufgabe 14 2 

Aufgabe 15 9 

Aufgabe 16 7 

Aufgabe 17 8 

Aufgabe 18 8 

Aufgabe 19 4 

Aufgabe 20 4 

Aufgabe 21 4 

Aufgabe 22 2 

Aufgabe 23 6 

Aufgabe 24 10 

Aufgabe 25 6 

 

Gesamtpunkte  100 

Schriftlich

So funktioniert die Auswertung
Teil C ist die Auswertung der praktischen Aufgaben.
Die Seiten können für eine leichtere Übertragung der Antwortkreuze und eine Übernahme 
der Punkte herausgetrennt werden.

 

Arbeitsaufgabe mit 
Teilaufgabe

Hier werden die 
erreichbaren Punkte 

der schriftlichen 
Aufgabenstellung 

angegeben.

Die Umsetzung der 
Punkte in Noten erfolgt 

in Anlehnung an den 
Notenspiegel der  

HWK/IHK.

Hier werden die von 
Ihnen erreichten 

Punkte der schriftlichen 
Aufgabenstellung 
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Arbeiten mit dem »Prüfungsvorbereiter«

Die Abeitsweise bei der Prüfungsvorbereitung ist von entscheidender Bedeutung.
Am bestem findet die Vorbreitung unter möglichst prüfungsähnlichen Bedingungen statt. 
Die Zeitvorgabe muss dabei unbedingt eingehalten werden. Die Bearbeitung sollte nicht 
unterbrochen werden, selbst wenn Probleme bei der Beantwortung von Fragen auftauchen 
sollten.
Erst nach Fertigstellung einer Prüfung darf der Lösungsteil aufgeschlagen und das Ergebnis 
kontrolliert werden.

Falsch beantwortete Fragen decken Lücken auf. Lesen Sie die Themen noch einmal im 
Fachbuch oder im »autoFACHMANN« nach.

Auch für die praktischen Aufgabenstellungen sollten sich im Betrieb bzw. in der überbe-
trieblichen Ausbildung noch einmal gezielt üben.

Neben dem jeweils verwendeten Fachkundebuch bzw. Mathematikbuch ist der »autoFACH-
MANN« eine wichtige Informationsquelle, um Wissenslücken zu beheben. 

Am Ende des Buchs finden Sie Markierungsbögen. Trennen Sie die Bögen heraus und 
übertragen Sie dort Ihre Lösung. Die Auswertung erfolgt auf diesen Bögen.

Weitere Hilfen für die Prüfungsvorbereitung:

Die »Prüfungstrainer-Apps« helfen bei der Vorbereitung auf 
die Kfz-Mechatroniker-Prüfung. Der gesamte Fragenpool 
(über 300 Fragen zu jedem Prüfungsfach) deckt den Stoff 
für den schrifltichen Teil der Gesellenprüfung ab. In jedem 
Durchlauf muss der Prüfling 30 Fragen beantworten und 
erhält im Anschluss eine Information über die Note, die er 
erzielt hätte. Die Trainer sind im App-Store sowie im Goog-
le-Play-Stor erhältlich.

Viel Erfolg bei der Prüfungsvorbereitung!
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E-CR 168 BMW WBAUF51030JS55244 24.06.2004 78940

   B

Inspektion, einschließlich Wechseln der Brems-
flüssigkeit.

Arbeitsauftrag

Die Anlagen finden Sie im Anschluss an die Fragen.

 

Teilaufgabe 1   Nachrüstung Beleuchtungssystem 

Teilaufgabe 2    Inspektion Bremsmechanik

1. Welcher Vorgang ist in diesem Bild dargestellt? (2 P)

 F Der Kundin werden nach der Reparatur die 
durchgeführten Arbeiten erklärt.

 F Bei der sogenannten „Direktannahme“ wird 
zusammen mit der Kundin am Fahrzeug der 
sichtbare Schadensumfang bestimmt.

 F Die sogenannte „Gläserne Werkstatt“ erlaubt 
der Kundin den Arbeitsablauf zu verfolgen. 

 F Erst nach Reklamation der Rechnung wird der 
Kundin von einem speziell geschulten „Rekla-
mationsmeister“ der Reparaturumfang erläu-
tert.

2. Welche Aufgabe hat der elektrische Anschluss an den Bremsbelägen? (2 P)

 F Die Bremsentemperatur wird an das ESP-Steuergerät  
weitergeleitet.

 F Durch ein elektrisches Signal wird der Bremsvorgang  
ausgelöst (Break by wire).

 F Ein Verschleißfühler gibt eine Information über das  
Unterschreiten der Bremsbelagstärke.

 F Es handelt sich um ein System mit integriertem ABS-Dreh-
zahlfühler.

3. Welche Messung ist in der Abbildung dargestellt? (2 P)

 F Ermittlung der Bremsscheiben-
dicke

 F Ermittlung der Bremsscheiben-
abnutzung

 F Ermittlung der Riefentiefe

 F Ermittlung des Bremsscheiben-
schlags
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4. Wie wird bei dieser Messuhr der große Zeiger auf Null gestellt? (2 P)
 F Durch Drehen des Skalenblattes

 F Durch Drehen des Messeinsatzes

 F Durch Verstellen der Toleranzmarken

 F Durch Einschrauben von kürzeren oder längeren Messeinsätzen

5. Wozu dient das abgebildete Werkzeug? (2 P)
 F Die Riefen der Bremsscheiben können beseitigt werden.

 F Die Bremsscheiben können von Abriebstaub gereinigt werden.

 F Die Radlager können von Fettrückständen gereinigt werden.

 F Die frisch überdrehten Bremsscheiben werden von Restspänen 
befreit.

6. Welche Messung ist in der Abbildung dargestellt?       
 (2 P)

 F Ermittlung der Bremsscheibendicke

 F Ermittlung der Bremsscheibenabnutzung

 F Ermittlung der Riefentiefe

 F Ermittlung des Bremsscheibenschlages

7. Bei welchem Wassergehalt signalisiert ein Bremsflüssigkeitstester, dass die   
 dass die Bremsflüssigkeit sofort gewechselt werden soll? (2 P)

 F Zirka ein Prozent

 F Zirka zwei Prozent

 F Zirka drei Prozent

 F Zirka vier Prozent

Teilaufgabe 1   Nachrüstung Beleuchtungssystem 

Teilaufgabe 2    Inspektion Bremsmechanik
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8. Nennen Sie drei Sicherheitsbestimmungen, die beim Umgang mit Bremsflüssigkeit  
 beachtet werden müssen. (6 P)

9. Warum sollte die Bremsflüssigkeit alle zwei Jahre gewechselt werden? (4 P)

 

 

 

 

 

 

10. Warum genügt es nicht nur den Behälterinhalt zu wechseln? (2 P)

 

 

 

11. Wodurch kann ein niedriger Flüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter begründet sein, 
 ohne dass ein Flüssigkeitsverlust bemerkbar ist? (6 P)

 

 

 

Teilaufgabe 1   Nachrüstung Beleuchtungssystem 

Teilaufgabe 2    Inspektion Bremsmechanik

Seite 037-052.indd   40 10.03.2016   07:34:25



41

01

S
12. Die Überprüfung der Bremsscheibendicke wurde mit einer Bügelmessschraube   
 durchgeführt. Tragen Sie den Sollwert über der Bügelmessschraube ein (2 P),   
 ermitteln Sie den Istwert (2 P) und beurteilen Sie das Ergebnis. (2 P) 
 
     Bremse vorn     Bremse hinten 
 
 Sollwert:           

 Istwert:          

 Beurteilung:   

13. Welche Bremsbelagstärken können ohne Radmontage ermittelt werden? (3 P)

 

 

 
14. Beschreiben Sie die Ermittlung der Bremsbelagstärke ohne Radmontage. (3 P)

15. Worauf achten Sie bei der Kontrolle der Bremsscheiben? (3 P)

Teilaufgabe 1   Nachrüstung Beleuchtungssystem 

Teilaufgabe 2    Inspektion Bremsmechanik
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16. Worauf achten Sie bei der Kontrolle der Bremsbeläge? (3 P)

17. Was versteht man unter dem Trockensiedepunkt einer Bremsflüssigkeit? (3 P)

 

  

18. Was versteht man unter dem Nasssiedepunkt einer Bremsflüssigkeit? (3 P)

 

 

19. Wie groß ist die Siedetemperatur bei einer Bremsflüssigkeit der Spezifikation   
 DOT 4 und 3 % Wasseranteil? (4 P)

Wasseranteil in %

S
ie

d
et

em
p

er
at

u
r 

in
 °

C

Teilaufgabe 1   Nachrüstung Beleuchtungssystem 

Teilaufgabe 2    Inspektion Bremsmechanik
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20. Wie groß ist der prozentuale Sicherheitgewinn bei drei Prozent Wasseranteil, wenn  
 an Stelle der älteren DOT 3 eine Bremsflüssigkeit der Spezifikation DOT 4 verwendet  
 wird? (5 P)

21. BMW schreibt vor, dass einige Fahrzeuge mit DOT 4 niederviskos befüllt sein   
 müssen. Warum? (4 P)

22. Warum verbietet BMW das Befüllen mit DOT 5 auf Silikonbasis? (4 P)

Teilaufgabe 1   Nachrüstung Beleuchtungssystem 

Teilaufgabe 2    Inspektion Bremsmechanik
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23. Welche Werkzeuge brauchen Sie für den Spülvorgang des Bremssystems? (3 P)

 

 

 Wann ist der Spülvorgang am jeweiligen Rad abgeschlossen? (3 P)

 

 Markieren Sie, in welcher Reihenfolge die Bremssättel entlüftet werden. (3 P)

24. Wie viele Personen braucht man, damit man die Entlüftung der Bremsanlage   
 durchführen kann? (3 P)

 

 Beschreiben Sie die weitere Vorgehensweise bei der Entlüftung des Bremssattels  
 vorne links, nachdem die Entlüftungsroutine im Diagnosetester abgelaufen ist. (3 P)

 

 

Teilaufgabe 1   Nachrüstung Beleuchtungssystem 

Teilaufgabe 2    Inspektion Bremsmechanik
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25. Welche abschließenden Tätigkeiten sind nach dem Entlüften durchzuführen? (4 P)

 

 Welchen Hinweis geben Sie dem Kunden nach den Arbeiten an der Bremsanlage?  
 (2 P)

 

26. Wie sollte alte Bremsflüssigkeit entsorgt werden? (6 P)

 

 

 

Teilaufgabe 1   Nachrüstung Beleuchtungssystem 

Teilaufgabe 2    Inspektion Bremsmechanik
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Teilaufgabe 1   Nachrüstung Beleuchtungssystem 

Teilaufgabe 2    Inspektion Bremsmechanik
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Teilaufgabe 1   Nachrüstung Beleuchtungssystem 

Teilaufgabe 2    Inspektion Bremsmechanik
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Teilaufgabe 1   Nachrüstung Beleuchtungssystem 

Teilaufgabe 2    Inspektion Bremsmechanik
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Teilaufgabe 1   Nachrüstung Beleuchtungssystem 

Teilaufgabe 2    Inspektion Bremsmechanik
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Teilaufgabe 1   Nachrüstung Beleuchtungssystem 

Teilaufgabe 2    Inspektion Bremsmechanik
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Teilaufgabe 1   Nachrüstung Beleuchtungssystem 

Teilaufgabe 2    Inspektion Bremsmechanik
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Teilaufgabe 2    Inspektion Bremsmechanik
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